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 Geplanter Freiwilliger Landtausch Land BW - Stadt SHA - Hospitalstiftung SHA 
 Ihre E-Mail vom 23.07.2024 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der mit E-Mail vom 23.07.2024 beantragten Durchführung des freiwilligen Landtausches Land 

BW - Stadt SHA - Hospitalstiftung SHA wird zugestimmt. 
 
Das Verfahren dient der Verbesserung der Agrar- und Forststruktur. 
 
Beim finanziellen Ausgleich zwischen den Tauschpartner ist darauf zu achten, dass die 

zusätzliche Geldzahlung den Wert der ihm zufallenden Tauschfläche nebst wesentlichen 

Bestandteilen nicht überwiegt. Denn erhält ein Tauschpartner mehr Geld als Sachwert, liegt 

zwischen diesen Partnern ein verdeckter Kaufvertrag vor, der vom Notar durchzuführen ist.  
 
Der freiwillige Landtausch kann unter Einhaltung dieser Bedingung durchgeführt und die 

notwendigen Schritte veranlasst werden. Das Verfahren ist in FIS-FNO zu führen. 
 
Kosten (z.B. für einen Werkvertrag, Vermessung etc.) fallen für diesen Tausch keine an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Beate Sick 
Referatsleiterin 


